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14. Wahlperiode 24. 11. 2009

Kleine Anfrage

des Abg. Thomas Knapp SPD

und

Antwort

des Innenministeriums 

Verteilung von Ausgleichstockmitteln im Landkreis Enzkreis

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Nach welchen Kriterien ist die Verteilung der Förderhilfen aus dem Aus-
gleichstock im Landkreis Enzkreis erfolgt?

2. Welche Enzkreisgemeinden haben in den letzten fünf Förderperioden für
welche Projekte Mittel aus dem Ausgleichstock in welcher Höhe erhalten?

23. 11. 2009

Knapp SPD

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2009 Nr. 2–2237/96 beantwortet das
Innenministerium die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Nach welchen Kriterien ist die Verteilung der Förderhilfen aus dem Aus-
gleichstock im Landkreis Enzkreis erfolgt?

Zu 1.:

Die Mittel des Ausgleichstocks werden nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 des
Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) auf die Regierungs-
bezirke aufgeteilt.
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Eine Weiterverteilung der Mittel auf die Landkreise nach bestimmten Quoten
sieht das Gesetz nicht vor.

Die in den Regierungsbezirken gebildeten Verteilungsausschüsse (§ 14 FAG)
verwalten die dem Regierungsbezirk zugewiesenen Mittel treuhänderisch.
Die aus drei kommunalen Vertretern und zwei Vertretern des Regierungsprä-
sidiums bestehenden Verteilungsausschüsse entscheiden mit Stimmenmehr-
heit über die Bewilligung von Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichstock
nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums und des Finanz-
ministeriums über die Verteilung der Mittel des Ausgleichstocks (VwV-Aus-
gleichstock). Voraussetzung für eine Investitionsförderung im Ausgleichstock
ist, dass die Gemeinde leistungsschwach ist und die Eigenmittel für eine notwen-
dige kommunale Investition nicht selbst aufbringen kann. Die Verteilungs-
ausschüsse sind nach der VwV-Ausgleichstock gehalten, unter Berück -
sichtigung der Zielsetzung des Ausgleichstocks für eine strukturell ausgewo-
gene, bedarfsgerechte Verteilung der Ausgleichstockmittel zu sorgen.

Der Verteilungsausschuss für den Ausgleichstock im Regierungsbezirk Karls-
ruhe orientiert sich bei seinen Entscheidungen über die Ausgleichstockan -
träge an den rechtlichen Vorgaben. Die leistungsschwachen Gemeinden des
Enzkreises partizipieren in angemessenem Umfang an den Mitteln des Aus-
gleichstocks.

2. Welche Enzkreisgemeinden haben in den letzten fünf Förderperioden für
welche Projekte Mittel aus dem Ausgleichstock in welcher Höhe erhalten?

Zu 2.:

Im Enzkreis sind an acht Gemeinden im Zeitraum von 2005 bis 2009 in 
20 Fällen insgesamt 4,384 Mio. Euro aus dem Ausgleichstock bewilligt wor-
den. Wegen der Details verweisen wir auf die als Anlage beigefügte Über-
sicht des Regierungspräsidiums Karlsruhe über die Ausgleichstockförderun-
gen im Enzkreis.

Rech 

Innenminister
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